Briefkopf der Schule

Praktikumsvereinbarung

zwischen
der «Schule»
Adresse
als Praktikumseinsatzort	

und
Name Vorname, Geb. Datum, Adresse
als Praktikumslehrperson FHNW

Praktikumseinsatz von……….   bis ……………….

Allgemeines
Die Praktikumslehrperson ist an der oben genannten Schule im oben genannten Zeitraum in einem Praktikum im Rahmen ihrer Ausbildung an der PH der FHNW tätig. Sie untersteht dabei den massgebenden Bestimmungen der Schule und muss Weisungen der Schulleitung und der sie betreuenden Praktikumslehrperson beachten.

Schweigepflicht
[bookmark: t-0--t-3--t-3‐2--a-38--p-2]Die Praktikumslehrperson nimmt zur Kenntnis, dass sie dem Amtsgeheimnis untersteht und verpflichtet sich zur Verschwiegenheit über Angelegenheiten an deren Geheimhaltung ein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse besteht. Diese Verpflichtung bleibt auch nach der Beendigung des Praktikums bestehen.
Darüber hinaus nimmt die Praktikumslehrperson zur Kenntnis, dass sie den Bestimmungen des Gesetzes über die Information und den Datenschutz des Kantons Basel-Landschaft vom 10. Februar 2011 (IDG, SGS 162) untersteht. Personenbezogene Informationen dürfen von der Praktikumslehrperson nur unter Beachtung der Bestimmungen des IDG bearbeitet werden (inkl. Bekanntgabe an andere Personen). Weitergehende Informationen dazu finden sich im Leitfaden Datenschutz für die Schulen des Kantons Basel-Landschaft. 

Sonderprivatauszug
Die Praktikumslehrperson verpflichtet sich, vor Praktikumsbeginn einen aktuellen Sonderprivatauszug einzureichen. Bei einem allfälligen Eintrag wird diese Vereinbarung per sofort aufgelöst und sie ist hinfällig.


Ort, Datum und Unterschrift:

____________________________________________
Praktikumslehrperson FHNW



Ort, Datum und Unterschrift

_____________________________________________
Schulleitung Praktikumseinsatzort
